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Schema Meldekette 

Die Meldekette wird ö-entlich ausgehängt und somit allen Mitgliedern zugänglich 
gemacht. Der Vorstand und die Mitglieder sind sich ihrer Verantwortung bewusst. Eine 
Vertrauensperson setzt bei Bedarf ein Mitglied des Vorstandes nach §26 BGB über jeden 
konkreten Verdachtsfall im Verein in Kenntnis. Die jeweiligen Vereinsebenen (Leitungen, 
Übungsleiter*innen) nehmen die Verantwortung in ihrem eigenen Aufgabenbereich wahr 
und werden tätig, wenn ihnen ein Sachverhalt von Gewalt bekannt wird. Die 
Fachberatungsstelle ist bei konkreten Fällen einzubeziehen. 

 

 

 


